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Nro . 28 .

Diden

wöchentliche

burgische

Anzeigen .

Montag , den 11 Jul . 1785 .

***¦¯¯¯¯ ·̀ I. Gerichtl . Proclam . und Publicat .
Berordnung

wegen Reinigung der Gassen und Häusingen in der Stadt Oldenburg .
Herzogl . Durchl . zur Cammer in dem Herzogthum Oldenburg

Verordnete thun fund hiemit : Da bey der bereits in verschiedenen älteren Verordnungen
vorgeschriebenen Reinigung , der hiesigen öffentlichen Gassen und Baufingen , bisher wesentliche
Mangel und allerhand Unordnungen verspüret werden , welches hauptsächlich daher rühret , weil
theils der zusammen gefegte Gaffenkoth nicht oft und zeitig genug aus der Stadt geschaffet , theilsFeine behörige genaue Aufsicht , auf die Befolgung jener Verordnung geführet ist , so wird hiedurch vorläufig bekannt gemacht , daß nunmehro nicht nur die Anstalt getroffen , daß vom 27ßendes nächsten Monats Julius an , die Reinigungs - Karren oder Wagen , sich , wenn nicht etwa imWinter der Frost daran hindert , wöchentlich zweimal , nemlich an jedem Mittewochen und Sonn
abend, aur thefaffen , duch Stebrichtsoder fennigenUnrath ,einfinden sollen; ſondern auch von dem angeſtekten Volizet . Diener , auf die Reinlichkeit der öffentlichen Gaffen , genaue besondere Aufsicht werde geführet werden . Diesemnächst wird hierdurch zurdurchgängigen pünetlichen Beobachtung , für alle und jede Bewohner , fowohl freier als burger¬
licher aufer , folgendes angeordnet und festgefeßet . 1 ) Alle Hausingen , nebst den darin befindlichen heimlichen Gemächern , müssen , falls nicht ein barter Frost solches unthunlich macht ,wöchentlich am Sonnabend , und zwar von Offern bis Michaelis , vor 7 , und von Michaelis bisOstern vor 8 Uhr des Morgens gereiniget , anben nebst den Rennkleinen fleißig durch Wasser nach¬geſpület werden , und müſſen mit dieser Reinigung die erſten und oberhalb auf den Rennsteinenund Abzügen belegenen Haufer fo frühzeitig den Anfang machen , daß zur bestimmten Zeit , auch
den den unterhalb und am Abfluffe belegenen ,Sausern , die Reinigung gefchehen und aller unfathvöllig weggeschaffet seyn kann . Wer hierwider handelt und gedachte Reinigung an einem andern
Tage , oder zu einer andern Tageszeit vornimmt oder verrichten laffet , wird mit einer Geldbuffevon 1 Rthlr . , oder einer verhältnismässigen Gefangnisstrafe beleget werden . Wer aber die angeordnete Reinigung verfäumet , und von dem Polizei . Diener , solche am folgenden Sonnabend zu
bewerkstelligen , erinnert wird , muß felbigem dafür eine Gebühr von 24 gr . Gold entrichten .
2 ) Die Gaffen und öffentlichen Plase , müssen gewöhnlich , und wenn der Froß es nicht hindert ,
zweimal in der Woche nemlich am Mittewochen und Sonnabend , und zwar von Ofern bis
Michaelis , vor 7 , von Michaelis bis Offern aber vor 8 Uhr des Morgens , nachdem selbige benTrockener Sommer Bitterung zuvor hinlänglich mit Wasser angefeuchtet worden , tüchtig undbergestalt gefeget werden , daß der Gassenkoth neben den Rennsteinen , und ohne selbige dadurch
zu verstopfen , in Hauffen zusammen gebracht werde , weil gegen dem die Reinigungs - Karren ,
zur Wegschaffung des Gassenkoths emtreffen . Sobald dies Fegen versäumet oder nicht behörigBeschaffet wird , lasset der Polizei Diener solches , durch die ihm dazu angewiesenen Personen verrichten , wofür sodann der Bewohner eines vollen oder dreyviertel Hauses 24 gr . der Bewohnereines halben oder kleinern Haufes aber 12 gt . Gold zu bezahlen hat . 3 ) Wenn etwa die Gassenin der Zwischenzeit aufferordentlich gefeget , im Winter , beim Glatteise geftreuet , oder bey ein .fallendem Thauwetter , die Rennseine aufgeeiset e, werden müssen , wird solches von den Rott¬
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meistern in ihren verfchiedenen Bereken angefaget werden , da dann folches von den Beikommen¬
den , zu der ihnen besonders bestimmten Zeit zu beschaffen , oder auch ebenmässig , auf ihre Kosten

vom Polizei Diener zu veranstaltm it . 4 ) Kehrigt , Asche und anderer in den Häusern sich

famlender Unrath oder Abfall , darf nie auf die Gaffen oder öffentlichen Plaße geworfen werden ,

als blos am Mittewochen und Sonnabend , zur obgedachten Tageszeit , oder wenigstens bevor die

Reinigungs Karren ankommen . Wer zu einer andern Zeit die öffentlichen Gaffen oder Plaße ,

durch dergleichen Unrath verunreiniget , bezahlet jedesmal 48 gr . bis 1 Rthlr . Gold , an Brüche ,

oder wird , im Unvermogensfalle , mit verhältnismässiger Leibesstrafe beleget . 5 ) Dieferwegen

müssen diejenigen , die bisher keine Dreckkasten haben , oder selbige nicht noch ohne Nachtheil der

dffentlichen Baffage , bey ihren Säusern oder Gründen , anlegen können , den in der Haushaltung

fich famlenden Kehrigt oder sonstigen Unrath , in Tönchen oder einem andern Gefaffe , bis zum

Mittewochen oder Sonnabend , in den Häusern aufbewahren und dann erst zu dem zusammen ge¬

fegten Gaffenfoth werfen . 6 ) Wer aber mit einem an der Gasse befindlichen Dreckkasten vers

sehen ist , und etwa den darin gesammleten Unrath zur Bedingung seiner eigenen Gründe , oder

auf sonstige Art , selbst benusen will , mus dergleichen Kasten verschlossen halten , indem sonst die

Annehmer der Gaffenreinigung , den in unverschlossenen Behältnissen vorhandenen Unrath auszu

leeren und wegzufchaffen , befugt und verpflichtet sind . 7 ) Diejenigen Einwohner , die Vieh

halten , und nach der Beschaffenheit ihrer Häuser und Gründe , gezwungen sind , den Mist erst

vor die Thüre zu bringen , um daselbst aufgeladen zu werden , müssen dahin forgen , daß selbiger ,

durch die , des Endes in Bereitschaft stehende Wagen , augenblicklich weggeschaffet , nicht mehr

Mift , als fofort weggefahren werden kann , auf die Gasse gebracht , und nach verrichteter Arbeit ,

und wenigstens an jedem Abend , die Strasse behörig wieder gereiniget werde . Wer letteres ver¬

faumet , hat zu gewärtigen , daß die Reinigung vorhinangeordnetermaaffen auf feine often be

schaffet werde , und wer gar einen Haufen Mist , die Nacht über auf der Gasse liegen lasset , wird

mit dem Verlust deffelben und überher mit einer Geldbusse von 1 Rthlr . Gold bestrafet . 8 ) Wer
ein neues Gebäude aufführet , oder ein altes repatitet , muß das Steingrus oder den Schutt ſelbſt
aus der Stadt schaffen , da die Annehmer der Gaffenreinigung solchen aufzuladen und wegzufahren

nicht schuldig find ; auch mus dergleichen Schutt nicht ungebührlich angehäufft , sondern sofort

allmählig fortgeschafft werden , in welchem Puncte , so wie übrigens bey Errichtung der nöthigen
Stellagen und dem ganzen Bau , die Beikommenden sich nach der jedesmaligen Anweisung des

Stadtmagistrats bey willkührlicher Brüche zu richten haben . Urkundlich unter dem zur biesigen
Herzoglichen Cammer verordneten Infiegel .

Oldenburg aus der Cammer den 27 Jun . 1785 .

v . Hendorff . Sch . v . Hunrichs . Schumacher . Bolken . Romer .

v . Schutdorf .
Ablers .

Herbart . Schloifer .

( L. S. )
Hansen .

,

2 ) Wenn mit höchster landesherrlicher Genehmigung hieselbst ein besonderer Polizei . Diener be .

ftellet , und gegenwärtig Matthias Wagener , der ben feiner Amtsverrichtung beständig eine

blaue Montur und ein mit dem Landesherrlichen Wapen verfehenes Bruftfchild tragen wird ,

dazu angenommen und beeidiget ift , als wird folches hiermit famtlichen hiesigen , sowohl

freien als bürgerlichen Einwohnern , nachrichtlich bekannt gemacht , und da die Obliegenheit
Dieses Unterpolizei - Bedienten hauptsächlich darin beftebet , auf die Sicherheit , Reinlichkeit

und Bequemlichkeit der öffentlichen Gaffen , auf die Richtigkeit des Maasses und Gewichts ,

auf gute Ordnung in den Wirthshäusern , auf die Abwendung besorglicher Feuersgefahr , und

überhaupt auf die Aufrechthaltung aller gemeinnüßigen Polizei Anstalten und die Befolgung
der desfälligen Berordnungen genaue besondere Aufsicht zu führen , und die dagegen einschlei
chende Misbrauche oder Gebrechen behörigen Orts zur nöthigen Remedur anzumelden , fo
kann man von allen gutdenkenden Einwohnern billig erwarten , daß fie diesem Polizei . Diener
in allen feinen , zum allgemeinen Besten abzielenden Amtsverrichtungen , möglichst behülsich

feyn werden . Ein jeder aber wird hiedurch erinnert , und bey Vermeidung willkührlicher
Strafe gewarnet , felbigem in gedachten seinen Amtsverrichtungen nicht hinderlich zu seyn ,
oder sich auf einige Art wiederfeslich zu bezeigen . Schlieslich wird annoch befonders allen
Bewohnern freyer Häuser hierdurch bekannt gemacht , daß , so wie dem Magistrat die Unter

Aufsicht über alle und jede Polizei - Gegenstände in der Stadt überhaupt oblieget , hinfubro
auch die Bisitation der Schornsteine und Brandgeräthschaften , sowohl auf dem landesherrli

schen Schlösse und in den übrigen herrschaftlichen Gebäuden als in den freien Häusern , von
dem jedesmaligen Bolizet Bürgermeister , oder ben dessen Abbaltung , von einem anderem
Mitgliede des Magiftrats , fowohl zur gewöhnlichen Zeit , als wenn solches sonst nöthig er .
achtet wird , werde vorgenommen und verrichtet werden .

Oldenburg aus der Cammer den 4 Jul . 1785 .

v . Hendorff .
Serbart .

Schumacher .
Schloifer .

Bolfen Nomer .

Hansen .



3) Wenn das zur Zeit aufgewachsene Gras gur Heuwindang im Barneführer Holte , ins
gleichen das Nachgras oder sogenannte Esgrön entweder einzeln , oder separatim , nachs
dem das Borgras eingeerndtet worden , öffentlich an den Meistbietenden verheuert were
den soll , und dazu Terminus auf den isten d. M. als den künftigen Freytag angeseket
worden ; so können sich die etwaigen Liebhaber an gedachtem Tage im Barneführer
Houze einfinden , die Bedingungen vernehmen und nach Gefallen , bieten .

Oldenburg aus , der , Kammer den 9 Jul 1785 . 10
v . Hendorff . Schumacher . Bolken . Römer .

Herbart . Schloifer .

f

Hansen .

44 ) Es hat Dierk Bunjes , zu Lehmwerder , und dessen Benfiand Hinrich Rowehl , von
Johann von Ronnen dafelbst die von seinem Vorweser Diert Runge von Hinrich Wich ,
mann zu Rigenbüttel erhandelte und dafelbft belegene Ländereyen , als den sogenannten
Gehren nebst dem dabey liegenden und von Johann Rover ausgetauschten Stücke lan
des , mittelft gerichtlich approbirten Bergleichs erb . und eigenthümlich an sich gebracht .

Die Angabe ift den 18ten Jul . a . c. , beym Herzogl . Delmenhorstischen Landgerichte .
$ ) Carsten Schmeyers hat sein vor dem heil . Geist Shore belegenes von Conrad Wehlau

angekauftes Haus und Garten , an Berend Wempe verkauft .
Die Angabe ist den 2ten Sept . a . c . , beym hiesigen Herzogl . Landgerichte .

16 ) Der wider Johann Hinrich Neunaber , sum Hofensberge , beym hiesigen Herzogl . Lands
126 gerichte erkannte Concursyift wieder aufgehoben . o bilan ) schlach

7 ) Wenn bemerket worden , daß einige Einwohner dieser Stadt und Hausvogtey das
Sand vor den Häusern bey der Lehmkuhle , welches zur Unterhaltung des Lehmkuhlens
Weges beftimmet ist , unerlaubter Weise wegfahren , so machen die über den Lehmkuh

speilenweg bestellte Wegmeister hiemit bekannt , daß sie darauf vigiliren werden , und der
jenige , der darauf betroffen wird , die Ausspannung der Pferde auch Brüche und Ko .

aften zu gewärtigen hat .

茶 GUNG 390

Ben den an den Nachlaß des weyl . Carsten Meiners , Pachter zu Roddens , babenden Fordes
rungen find auf Anzeige der Hochgraft . Cammer Proclamata zum Verkauf der nachher bestellten
Feldfrüchte an ohnen , Rocken , Haber , Garsten , auch des Mabegrafes und 2 milchender
Kühe , denn der Wiederverheurung der Vachttelle von 117 Jück , worunter ungefähr 18 Jück
Vflugland , auf die übrigen 3 Jahre mit Termin den 18ten Jul . 1785 im Nachthause erlassen
worden .

2 ) In seinem des Harm Anton Meier , Hausmann zu Jethaufen , Sause , Amts Barel , will derfelbe
mit feinem erwählten Benkande und nach der gemachten Einrichtung verschiedene Früchte und
Gras auf dem Halm , 3, Zugpferde , 4 Sahlen , einige milchende Kühe , 10 in der Fettweide
gehende Kühe , 2Quenen , Kalber , Schaafe und Lammer , denn auch Acker . Feld - und aller
hand Hausgeräth , einige vollständige Betten , geschnitten und ungeschnittenes Leinen verkaufen ,
und die zur Bau - gehönige ansehnliche Marsch und Geeftländereyen alles am ziften Jul . 1785
nach Ausmiener Ordnung verbeuern lassen .

3 ) Meine von Tungeln will sein in Varel an einer guten Straffe belegenes , jest von der verwitt¬
Grat weten Frau Assessorin Friederici bewohnte Haus , worin 5 wohlaptirte Stuben , 2 Schlaffam

meen , ein Steller , eine geräumige Küche und Diehle , nebft Stall und Garten , allenfalls auch
mit einigen Jucken Landes , von Maytag 1786 an , unter der Hand verheuern . Liebhaber wol
len sich an den Heren Verwalter von Tungeln in Barel melden .

Om weyte Bekanntmachung .
Reg . canzley . 1 ) Wegen der von Friederich Imhof , an Johann Arnold Grovermann
verkauften Ochsenweyde , vormals zum Gute Weyhausen gehörig Ang . d . 18 Jul . 2 ) Wes
gen der von Gerd Bolting zu Zwischenahn an Gerd Sieffen verkauften Länderepen Ung .
d . 15 Jul . 3 ) Wegen des von dem Kaufmann Schldmann an den Bürger und Schläche
teramtsmeister Steinfeld verkauften sonst Haverkamps Hauses Ang . d . 18 Jul . 4 ) We
gen des von Ahlert Wienken jun . an den Kaufmann Caspar Friederich Schütte , und von
diesem an Dierk Hinrich Wiechmann und Berend Neumann verkauften Torfmohrs Ang .
d . 18 Jul . 5 ) Verkauf verschiedener Grundstücke des Kupferschmidts Theesfeld d . 29
Jul . Ang . d . 18. 6 ) In Eilert Wiechmanns igt dessen Erben Concurs Ang . d . 18 Jul .
Ded . d . 6 Sept . Pråf . urt . d . 22. Löse d . 6 Oct , Oldenb . Lger . r ) Wegen der von
Johann Christoph Nenmann an Johann Meyer verkauften Kdterey Ang . d . 12 Jul . 2 )
Wegen des von Hinrich Meyer an Johann Meyer verkauften Kamp Landes Ang . d. 12



Ful . Geberg . Lger . In Johann Rudolph Meyers Concurs Ang . d . 19 Jul . Ded .
d . Sept . Praf . urt . d . 23 . Lose d . 10 Oct . Landwuhrder Amtsg . ) Wegen
des von Claus Berken Wittwe an Hinrich Straßmann und Eier Witschen verkauften

Hamm Landes Ang . d . 18 Jul . 2 ) Verkauf Hinrich Rasmus zu Lehe und deffen Ehes
frau Landes de Jul . Ung . d . 182 Oldenb . Mag . Verkauf des Kaufmann Renken
ehemals Platenfchen Hauses d . 23 Jul Aug . d . 19 . Delmenh . Mag . Berkauf

weyl . Hermann Ordemanns Hauses d . 22 Jul Ang , d . 124 . julasdis

II . Privatfachen . d
311000

Ein junger Mensch , welcher im Schreiben und Rechnen gut gefibt ift , fucht auf Michaelis d .

Jeine Herrschaft . Nähere Nachricht in der Expedition der Anzeigen .

2 ) Hinrich Frels zu Bardenfleth hat vor drey Wochen ein schwarzgefpriteltes Milchkalb . mit F .

auf der linken Seite geschoren , vom Neuenfelder Vorwerkslande verlohren . Wer ihm folches
wieder anweifet , erhält eine gute Belohnung .

3 ) Es hat jemand 100 Rthlr . Gold fofort ginsbar zu belegen . Nähere Nachricht in der Expedition .
Bey des feel . Buchbinder G. J . Strohm Wittwe und Erben wird die Piedigt zum bedacht

niß des heldenmüthigen Menschenfreundes marimilian Julius Leopold , Herzous von

Braunschweig und Lüneburg . Den 22 , May 1785 gebalsen , und auf höchsten Befehl

dem Druck übergeben von J . S. Feddersen , Domprediger zu Braunschweig , 8. Hamburg .

brochirt 12 gr . Gold verkauft .

5 ) Es hat jemand in Administration 1100 Rthlr . gegen hinlängliche Sicherheit zinedar zu bele ,
gen , welche sogleich in Empfang . genommen werden können . In der Expedition t nähere

30 Machricht .
6 ) Es hat der Sinngieffer Hinrich Otto Ahlers biefelbft einen adelich freyen Garten vor dem

heil Geißthor nahe an der Steinstrasse belegen , unter der Hand zu verkaufen . Liebhaber wol .

ler fich ebeftens bey ihm melden .
7 ) Weyl . Hinrich Lübben Kinder Vormünder wollen ihrer Pupillen zum Hartwarderwurp belegene

Hofstelle mit 53 sieben zwölftel Juck Landes auf 3 Jabr , von Maytag 1786 qn , am 29sten Jul .

a . c . Nachmittags um 2 Uhr in Johann Diederich Gruben Wirthshause zum Hahnenknop meist
bietend aus der Hand verheuern .

49 ein

Claus Otto Cordes will als Vormund über weyl . Friederich Klingen Kinder nachfolgende Läns
dereyen , so zit Maytag 1786 henerlos find , anderweitig wieder auf 3. oder 6 Jahre aus ber
Hand verheuern , als : eine Sofitelle mit 62 ein halb Jück Intergrodenland , fo , fie neulich

aus Johann Hinrichs Concurs gelöser haben , zur Butterburg , 2 ) noch eine Hofftelle gleichfalls
zur Butterburg mit 70 deep viertel Jück Landes , so vorhin von weyl . Friederich Klinge felbst
bewohnt gewesen , und kann bey diesen Hofstellen so viel Pflugland gethan werden , womit
Heuerleute zufrieden ſeyn können , 3 ) 10 Jück Grünland , gleichfalls zur Butterburg belegen ,
auf 2 Jahr zum Fennen and Mahen , so von der Armenstelle zugeheuert worden
halb Juck Fettweyden bey Sürwürden auf 3 oder 6 Jahr , so vorhin Peter Cornelius zugehö
rig gewefen sind . Die Liebhaber wollen fich innerhalb 14 Tagen bey dem Bermund einfinden .

9 ) Am vorigen Dienstag den sten Jul . des Nachmittags zwischen 3 und 4 lhr , sind aus der
Pastorey zu Raftede zwey silberne verguldete Altar Kelche und Teller , wie auch eine filberne
Oblaten Dose entwandt worden . Wer bey dem Amte oder in der Pastorey zu Rakkede anzei¬
gen kann , wo diese Sachen hingekommen , oder den Thater namhaft zu machen weiß , hat
unter Verschweigung feines Namens 10 Rthlr . in Golde zur Belohnung zu erwarten .

10 ) Am 22ten Jul . ſollen in Hinrich von Neeken Hause zum Eckfleth von dessen Curatoren allerhand
Feldfrüchte , Pferde , Kübe und Kälber , auch Haus - und Ackergeräth , d ffentlich meistbietend
verkauft , imgleichen das Haus und Ländereyen verheuert werden .

31 ) Es hat jemand einen fast neuen Ofen mit Auffah aus dem Buchflaben E. fauflich abzustehen .
Liebhaber wollen fich je eber je lieber desfalls ben dem Mauermeister Rohdenburg melden .

12 ) Jobst Schramm Hieronymus Sohn von Hamburg handelt ausser mit den schon bekannten Ga .

lanterien und Bijouterien , auch mit allen zur Trauer erforderlichen Waaren . Sein Logis ist

im Grafen von Oldenburg .

13 ) Ich habe nach Anweisung der Sicherheit von den in Administration habenden Pupillengeldern
zinsbar zu belegen , und können felbige fogleich in Empfang genommen werden .

Gerh Helmrich Eylers .

14 ) Der Sattler Amtsmeiffer Eplert Welau hieselbst hat eine noch foft neue Eupferne Schlange
von drey Gången , welche zum Branntemeinbrennen gebraucht wird , imgleid en eine Porthey
zum Theil neue Bleyfenstern , auch zwey Spann completes Pferdegeschirr , daven ein Spann
mit groffen meßingenen Buckeln , zu verkaufen . Liebhaber wollen sich desfalls forderfams bey
ihm melden .

(15 ) Der Herr Kaufmann Weede empfiehlt folgende ben ihm vorråthige Waaren , als : feine fchwarze
Zücher von ein ein halb bis 4 Rthlr . Flohren und Flohrband , Trauer Haarbeutel neumodische
Mannes und Dames Trauerschnallen feidenes und wollenes Zeug zu Dames Kleidern , die
modigsten Krauer Site , schwarz melictes Ueberrockszeug , und sonstige Trauerwaaren ,rockszeug, und
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